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Funktionsbeschreibung - Technischer Leiter

1. Stellung
Der Technische Leiter ist ein Mitglied des Vereinsvorstandes, dem er auch untersteht.
Ihm unterstellt sind alle Mitglieder der Technischen Kommission.

2. Funktion und Tätigkeiten
Der Technische Leiter ist der Chef der Technischen Kommission:

 Er ist die Verbindungsperson zwischen den Riegenhauptleitern und dem Vorstand.
 Er koordiniert das riegenübergreifende Jahresprogramm.
 Er kümmert sich um die Aus- und Weiterbildung der Leiter.
 Er amtet als Jugend+Sport-Coach.
 Er betreut die Wertungs- und Kampfrichter.
 Er ist in turnerischen Belangen der Ansprechpartner zu den Verbänden.
 Er steuert als Vorstandsmitglied massgeblich die Ausrichtung und Entwicklung des Vereins.

3. Aufgaben und Pflichten

1.1. Technische Kommission

 Er steht der Technischen Kommission vor.
 Er ist verantwortlich für die administrative Betreuung aller Riegen im Turnverein Bassersdorf:

o Aktivriege
o Frauenturnen
o Geräteriege
o Mädchenriege
o Jugendriege
o Kinderturnen
o Vaki-Turnen
o Muki-Turnen
o BasiFit

 Er gewährt den Informationsfluss zwischen den Riegenhauptleitern und dem Vorstand.
 Er beruft jährlich mindestens eine TK-Sitzung ein.
 Er überwacht und unterstützt die Riegenhauptleiter bei ihrer Arbeit.
 Er besucht sporadisch die Riegen in der Turnhalle.
 Er koordiniert die riegenspezifischen Termine.
 Er koordiniert die Hallenbelegung sowohl innerhalb des Vereins, als auch gegenüber der bxa ag.
 Er sammelt die Bedürfnisse von Materialanschaffungen und legt sie dem Vorstand vor.
 Er veranlasst beschlossene Materialbestellungen zusammen mit dem Materialwart.
 Er organisiert das TK- und/oder Leiteressen.

1.2. Jahresprogramm

 Er trägt im Dezember die turnerischen und riegenspezifischen Termine des kommenden Jahres
zusammen.

 Er versucht, mit den Riegenhauptleitern, allfällige Terminkollisionen zu bereinigen.
 Er koordiniert zusammen mit dem Chef Anlässe und dem Präsidenten die riegenübergreifenden

und gesellschaftlichen Termine.
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 Er liefert das bereinigte Jahresprogramm dem Präsidenten ab.

1.3. Rangturnen

 Er ist für den turnerischen Teil des Rangturnens verantwortlich.
 Er kann die Organisation des Rangturnens delegieren.
 Er sucht Helfer, Wertungs- und Kampfrichter.

1.4. Jugend+Sport–Coach

 Er lässt sich zum Jugend+Sport-Coach ausbilden.
 Er hält sich an die Weisungen von Jugend+Sport.
 Er überwacht und administriert das Kurswesen.
 Er motiviert neue Leiter zu einem Grundkurs.
 Er motiviert bestehende Leiter für Weiterbildungskurse.
 Er bietet bestehende Leiter zum obligatorischen Fortbildungskurs (FK) auf.
 Er ist besorgt über die termingerechte und wahrheitsgetreue Meldung der im Verein vorhande-

nen Jugend+Sport - Angebote.
 Er kontrolliert die Absenzenliste von allen gemeldeten Jugend+Sport-Kursen auf Vollständig-

keit.

1.5. Wertungs- und Kampfrichter

 Er führt eine Liste der im Verein zur Verfügung stehenden Wertungs- und Kampfrichter.
 Er ehrt die in der abgelaufenen Saison amtierenden Kampfrichter, indem diese in der Basi Turn-

Poscht erwähnt werden.

1.6. TK- und/oder Leiteressen

 Er legt den Termin, die Örtlichkeit und den Umfang des Essens fest.
 Er versendet die Einladungen.
 Er organisiert allfällige Geschenke und Ehrungen.

1.7. Verband

 Er ist in turnerischen Belangen der Ansprechpartner im Verband.
 Er besucht den zweimal jährlich stattfindenden “Technischen Leiterkurs“ und meldet sich sowie 

allfällig weitere Interessierte auch an.
 Er informiert sich regelmässig über die Geschehnisse im Verband:

o Änderungen von Reglementen und Weisungen
o Kampfrichterobligatorien
o etc.

1.8. Jahresberichte

 Er erstellt einen Jahresbericht aus der Sicht des Technischen Leiters.
 Er veröffentlicht seinen Bericht in der ersten Jahresausgabe der Basi Turn-Poscht.
 Er stellt sicher, dass mindestens folgende Riegenhauptleiter ebenfalls einen Bericht verfassen:

o Aktivriege (Oberturner)
o Geräteriege
o Mädchenriege
o Jugendriege

1.9. Generalversammlung

 Er organisiert die Ehrung der abtretenden Riegenhauptleiter.
 Er organisiert zudem die sportlichen Ehrungen.
 Er organisiert ebenfalls die anstehenden Ehrungen von Wertungs- und Kampfrichtern.

4. Kompetenzen
Er verfügt über die für seine Pflichten notwendigen Kompetenzen.
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5. Gültigkeit
Diese Funktionsbeschreibung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist laufend zu überprüfen 
und den veränderten Umständen und Bedürfnissen anzupassen.

Wird aus Gründen der Vereinfachung für Personen mehrheitlich die männliche Form verwendet, gilt 
dies sinngemäss auch für weibliche Personen.
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